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§ 45 FPG Zurückschiebung
 FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2022

1. (1)Fremde können von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes im Auftrag der Landespolizeidirektion

zur Rückkehr in einen Mitgliedstaat verhalten werden (Zurückschiebung), wenn sie

1. 1.nicht rechtmäßig in das Bundesgebiet eingereist sind und binnen 14 Tagen betreten werden,

2. 2.innerhalb von 14 Tagen nach Einreise in das Bundesgebiet von der Republik Österreich auf Grund eines

Rückübernahmeabkommens zurückgenommen werden mussten,

3. 3.innerhalb von 14 Tagen, nachdem ihr visumfreier oder visumpflichtiger Aufenthalt im Bundesgebiet nicht

mehr rechtmäßig ist, betreten werden, oder

4. 4.während eines Ausreisevorganges bei nicht rechtmäßigem Aufenthalt im Bundesgebiet betreten werden.

2. (2)In Aufträgen gemäß Abs. 1 kann die Landespolizeidirektion den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes

den Auftrag zur Begleitung der Zurückschiebung eines Fremden erteilen.

3. (3)Die Zurückschiebung ist im Reisedokument des Fremden ersichtlich zu machen. Diese Eintragung ist auf Antrag

des Betroffenen zu streichen, sofern deren Rechtswidrigkeit durch das Verwaltungsgericht des Landes festgestellt

worden ist.

4. (4)Erweist sich die Zurückschiebung eines Fremden als nicht möglich, so ist davon unverzüglich das Bundesamt in

Kenntnis zu setzen.
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